
  

Schüsse auf den Staatsanwalt

Zeitung durfte das Bild des Toten nicht unverfremdet
veröffentlichen

Eine Boulevardzeitung berichtet über den Mord an einem jungen Staatsanwalt in
einem Gerichtssaal. „Das ist der Killer des Staatsanwalts“ titelt sie und zeigt in einer
Bildergalerie ein Foto des mutmaßlichen Täters. Sein abgekürzter Name und sein
Alter werden angegeben. Die Zeitung berichtet, nach einem Schlaganfall sei der
Mann in seien Bewegungen stark eingeschränkt. Unter Berufung auf Zeugen schreibt
die Redaktion, er sei im Gerichtssaal durch aggressives Verhalten aufgefallen. In der
Bildergalerie wird auch das Foto des Opfers gezeigt. Ein Leser der Zeitung kritisiert
die Wiedergabe der Fotos des Opfers und des mutmaßlichen Täters. Das verstoße
gegen Persönlichkeitsrechte. Im Bericht werde außerdem erwähnt, dass der
mutmaßliche Täter einen Schlaganfall erlitten habe. Auch das sei ein Verstoß gegen
den Pressekodex. Die Rechtsabteilung der Zeitung spricht von einem besonderen
zeitgeschichtlichen Ereignis von überregionaler Relevanz. Nicht nur, dass ein
Vertreter der öffentlichen Anklage getötet worden sei. Die Medien hätten bundesweit
– auch mit entsprechender Bebilderung – über den Fall berichtet. Das Ausmaß der
Tat rechtfertige die Annahme „besonderer Begleitumstände“ im Sinne von Richtlinie
8.1, Absatz 2, des Pressekodex. Das gelte für den Todesschützen ebenso wie für
den erschossenen Staatsanwalt. Auch die Textberichterstattung über den
Schlaganfall des mutmaßlichen Täters sei nicht zu beanstanden. Es handele sich um
eine Tatsachenbehauptung, die geeignet sei, sich über Tat und Täter ein besseres
Bild zu machen. 

Die Beschwerde ist begründet. Der Presserat spricht einen Hinweis aus. Das Bild
des getöteten Staatsanwaltes hätte nicht veröffentlicht werden dürfen. Richtlinie 8.1
gebietet die besondere Zurückhaltung bei der Abbildung von Verbrechensopfern.
Auch wenn an diesem Fall ein hohes öffentliches Interesse besteht, weil die Tat in
einem öffentlichen Gebäude begangen wurde, kann dies nicht zu Lasten der
Persönlichkeitsrechte des Opfers gehen. Das Bild hätte verfremdet werden müssen.
Den Täter zu zeigen, hält der Ausschuss nach Ziffer 8 und Richtlinie 8.1, Absatz 4,
für zulässig. Das Verbrechen ist unter den Augen der Öffentlichkeit in einem
öffentlichen Gebäude geschehen. Es handelt sich um eine äußerst schwere Tat und
auf Grund des Tatortes und des Opfers um ein herausragendes Ereignis von hohem
öffentlichem Interesse. Dieses überwiegt in diesem Fall die Persönlichkeitsrechte des
mutmaßlichen Täters. Auch die Krankheit des Täters durfte erwähnt werden, weil ihre
Erwähnung dazu beiträgt, ein Gesamtbild des Mannes zu zeichnen. Auch dies ist
von öffentlichem Interesse. (0021/12/2)
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